
Gemeinderat der Gemeinde Spergau 

Satzung 

über die Erhebung von Vergnügungssteuer (Vergnügungs­
, 'steuersatzung) 

Auf Grund des KVerfG vom 17.5.90 sowie des Kommunal­abgabenoesetzes i.d. Fassung vom 11.6.1~91 (KAG-LSA -5.105)hat der~Gemeinderat Spergau in seiner SltzunB am 14.11.91folgande ,VergnOgungssteuersatzung beschlossen: 

Steu~i:geße,nst~nd2',Steuerschuldner', ,Steuerform 

,§ 1 
, ,

Steuerßegen~tand 

DiE~' Gemeinde 'erhebt Ver:ghügungssteuer für
, . 

, geIJ'J3e~rieb von Spiel-, Geichick~ichkeÜs-'und Unter- 'haItungsappara ten und -automaten. (einsc1i~:,'der i)ppara te',-l,lrid >Automaten zur Ausspielung von Geld uqd. 'Gegenständensowie Müsikautomaten"/'ausgenOlllTlen Spielgeräte fDr Klein­
,ÄD<;Ier) :~t1, Gas,ts tä, t ten , -Vereinsräumen ,. Kan tinen und an.

,'::ariaer~)l'O'~t~n;' 'd:i,.~, der
. 

:9ffentlichkEüt·.iugängl,ich' sind.. 
~. . 

, ~ 2. 
, .

. Steuerschuldner 

S~el:;l,er,schu.ldrier '1st de~' Un'te~ehmer der, Verans't;altung'. Als Unter­nehmer:-'der yeranstaIt3Jng gil't auch d~r Inhaber der Räume oder Grund­stücke; in denen' die',Veransta!t(lllg stattfindet, 'wenn er im Rahmender, Veranstaltung Speisen oder Getränke verkauft oder unmittelbar anden,'Einnahinerj oder dem ~rtrag. aus der Veranstaltung beteiligt ist. 

& 3 

Steuedorm 

Dte Ste~er w~rdals Pau~cl1s,teuer. erhoben. 
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Die Anmeldung gilt [üe die gesamte l~etLicbszei t dies~s 
und eines im Austausch an seine Stelle tretellden glelch­
artigen Gerätes. Die Außerbetriebnahille des angemeJ.detel1 
Gerätes oder des Austauschgerätes ist unverzüglich zu 
melden; andernfalls gilt als Tag 'der Außerbetriebnahme 
frühestens der Tag der Meldung. Tritt im Laufe eines 
Kalendermonates an die Stelle eines der in § 4 genannten 
Apparate und Automaten im Austausch ejn gleichartiges 
Gerä t, so gi lt fOl.· die Berechnung und t:n t rich t ung de r 
~teuer das ersetzte Gerät al~ weitergeführt. 

§ 7 

Sicherheitsleistung 

Die Gemeinde kann die Leistung einer Sicherheit in der voraussicht­
lichen Höhe ~er St~uerschuld verlangen, wenn die Durchsetzung des 
Steueranspruchesgefährdet erscheint. 

§ 8 

Ordnungswidrigkeiten 

Verstöße gegen § 6 Satz 1 sind Ordnungswidrigkeiten und 
können entsprechend geahnd~t werden. 

§ 9 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt rGckwirkend per 15.6.1991 in Kraft. 

Spergau, den 14.11.91 

'7 ,:, '/.'i7 

~e . 'Bür;;al{ster 
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